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Anordnung 
über die Ausgabe von Saat- und Pflanzgut 

für die Herbstbestellung 1952 und 
die Frühjahrsbestellung 1953.

Vom 28. Juni 1952

Die im Volkswirtschaftsplan vorgesehene weitere 
Steigerung der Ernteerträge erfordert die Verwen
dung von Qualitätssaatgut in allen landwirtschaft
lichen Betrieben. Um eine ausreichende Versorgung 
der Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut zu 
gewährleisten, wird folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Der p l a n m ä ß i g e  S a a t g u t w e c h s e l  

wird für alle landwirtschaftlichen Betriebe, die 
einen Anbaubescheid zur Ernte 1953 erhalten haben, 
wie folgt festgesetzt:

Wintergetreide .................... 10°/o
Sommergetreide..................  15°/o
Speisehülsenfrüchte . . . .  30°/o
Ölfrüchte ..........................  100°/o
Faserpflanzen ...................  100°/«

Kartoffeln:

des Saat
gutbedarfs,

L a n d
frühe und 
mittelfrühe späte

Mecklenburg 25% 9%
Brandenburg 35% 15% de«

Pflenv»
* gut

bedarf«
Sachsen-Anhalt 40% 22%

Sachsen

Thüringen

45%

45%

23%

23%

(2) Die Ministerien für Land- und Forstwirtschaft 
der Landesregierungen haben die Richtzahlen des 
planmäßigen Saatgutwechsels für die Kreise diffe
renziert festzulegen, jedoch mit der Maßgabe, daß 
die dem Land bereitgestellten Saat- und Pflanzgut
mengen für den planmäßigen Wechsel nicht über
schritten werden. Die zweckmäßigen Aussaat
normen für Getreide sowie die Abbaulagen bei Kar
toffeln sind zu berücksichtigen.

(3) Das zur Ausgabe bestimmte Saatgut ist von 
den Ministerien für Land- und Forstwirtschaft der 
Landesregierungen in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Saatgut-Handelszentrale (DSG-HZ) ent
sprechend der Anbauwürdigkeit der Sorten auf die 
einzelnen Kreise aufzuteilen.

§ 2
Für den planmäßigen Saatgutwechsel sind von 

der Deutschen Saatgut-Handelszentrale bereitzu
stellen:

Getreide, Speisehülsenfrüchte und
Ölfrüchte ........................................................  65 000 t,

Faserpflanzensaatgut ...........................................  2 500 t,
Pflanzkartoffeln................................................  320 0001.

§ 3
(1) Zwischen der Deutschen Saatgut-Handelszen

trale und den VdgB - Bäuerlichen Handelsgenossen
schaften e. G. sind die V e r t r ä g e  ü b e r  d i e  
L i e f e r u n g  v o n  S a a t -  u n d  P f l a n z g u t  
für den planmäßigen Wechsel

a) für Winterkulturen bis zum 15. Juli,
b) für Sommerkulturen bis zum 1. Dezember 

abzuschließen.
(2) Die Räte der Stadt- und Landkreise haben in 

Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden der VdgB 
(BHG) die termingemäße Saatgutbestellung laufend 
zu überprüfen.

§ 4
(1) Die Ausgabe der im § 2 genannten Mengen von 

Saat- und Pflanzgut an die Bezugsberechtigten er
folgt ohne Gegenlieferung von Konsumware zum 
gültigen Saatgutpreis.

(2) Getreide für den planmäßigen Wechsel kann 
auch ohne Berechnung des Saatgutpreises gegen 
Konsumware im Verhältnis 1 :1 gemäß der Ver
ordnung vom 22. November 1951 über die Pflicht
ablieferung und den Aufkauf landwirtschaftliche? 
Erzeugnisse im Jahre 1952 (GBl. S. 1079) — Neu
fassung vom 23. November 1951, § 19 Abs. 9 (GBL
S. 1082), eingetauscht werden.


